
Marktgemeinde 
Neumarkt in der Steiermark 
8820 Neumarkt in der Steiermark I Hauptplatz 4 1 Bezirk Murau 

Neumarkt/Stmk., am 31.03.2026 

Öffentliche Kundmachung 
über eine Änderung der Wassergebührenverordnung 

Gemäß § 92 Abs. 1 der Steiermärkischen Gemeindeordnung 1967, i.d.g.F. 
(Stammfassung LGBI. Nr.115/1967), wird kundgemacht 

Der Gemeinderat der Marktgemeinde Neumarkt in der Steiermark hat in 
seiner ordentlichen öffentlichen Sitzung am 30. März 2026 folgende 
Änderungen der Wassergebührenverordnung der Marktgemeinde Neumarkt in 
der Steiermark beschlossen: 

1.) Der Verordnungstext unter ,,§ 2 Höhe der Gesamtbaukosten" wird durch 
folgenden Verordnungstext ersetzt: 

Die Höhe der vollen Baukosten für die gesamte Wasserversorgungsanlage (§ 4 
Abs. 4 Wasserleitungsbeitragsgesetz) beträgt EUR 6.109.143,26. 

2.) Der Verordnungstext unter ,,§ 3 Verminderungsbeiträge der Baukosten" wird 
durch folgenden Verordnungstext ersetzt: 

Die Höhe der hierfür aus Bundes- und Landesmitteln gewährten Darlehen und 
nicht rückzahlbaren Beiträge sowie allfälliger Mehrbeträge aus angesammelten 
Wasserleitungsbeiträgen (§ 4 Abs. 4 Wasserleitungsbeitragsgesetz) beträgt 
EUR 844. 460,34. 

3.) Der Verordnungstext unter ,,§ 4 Baukosten zur Ermittlung des Einheitssatzes" 
wird durch folgenden Verordnungstext ersetzt: 

Die Höhe der Ermittlung der dem Einheitssatz zugrunde zulegenden Baukosten 
nach § 4 Abs. 4 des Wasserleitungsbeitragsgesetzes beträgt EUR 5.264. 682,92. 

4.) Der Verordnungstext unter,,§ 5 Gesamtlänge des Versorgungsnetzes" wird durch 
folgenden Verordnungstext ersetzt: 

Die Gesamtlänge des Versorgungsnetzes 
Wasserleitungsbeitragsgesetz) beträgt 48.528 lfm. 

(§ 4 Abs. 4 




